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Firma:
NVS NaturStiftung Südpfalz

Niedergasse 5
67483 Kleinfischlingen

Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1
Leitern

Gefahren für den Menschen
 Umstürzen oder Sturz von der Leiter
 Abrutschen der Leiter oder des Benutzers
 Herabfallen von Gegenständen
 Kontakt mit stromführenden Teilen oder Leitungen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
 Piktogramme auf dem Leiterholm beachten.
 Leiter vor jeder Verwendung auf offensichtliche Mängel kontrollieren (Sichtkontrolle).
 Leitern nicht provisorisch ausbessern oder verlängern.
 Defekte Leiter der Weiterbenutzung (auf geeignete Weise) entziehen.
 Leiter bestimmungsgemäß benutzen. (Stehleiter nicht als Anlegeleiter benutzen, von Stehleiter nicht

auf höher gelegene Flächen übersteigen)
 Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen.
 Die obersten vier Sprossen einer Anlegeleiter nicht besteigen.
 Eine Anlegeleiter überragt die zu besteigende Höhe um mindestens einen Meter.
 Beim Begehen einer Leiter rutschfestes und sauberes Schuhwerk tragen.
 Leiter nicht hinter geschlossen Türen aufstellen.
 Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen Sicherheitsabstand einhalten.
 Leiter mit Spreizsicherung gegen Auseinandergleiten oder ungewolltes Zusammenklappen sichern.
 Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen (z. B. Werkzeug) halten.
 Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen. Dreipunktkontakt einhalten.
 Beim Arbeiten von der Leiter nicht seitlich hinauslehnen und Arbeiten über Kopf vermeiden.
 Leiter standsicher aufstellen. Bei Anlegeleiter den Anstellwinkel beachten (65° bis 75°, Ellenbogen-

probe).
 Leiterkopf gegen Umfallen oder Wegrutschen sichern (anbinden) oder Leitersicherungshaken einhän-

gen oder zweite Person festhalten lassen.
 Beim Aufstellen einer Leiter auf weichem Untergrund werden Hilfsmittel wie Leiterspitzen o. ä. verwen-

det.
 Beim Aufstellen einer Leiter auf unebenem Untergrund werden Traversen verwendet.
 Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen. Die Leiter ist kein Dauerarbeitsplatz.

Verhalten bei Störungen
 Leiter und deren Aufstellung überprüfen.
 Festgestellte Mängel beseitigen oder Leiter der Weiterbenutzung entziehen.
 Leitern aus Holz dürfen keinen deckenden Farbanstrich haben.
 Vorgesetzte informieren

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe Notruf 112
Standort Telefon: Ersthelfer: Standort Verbandkasten:

 Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
 Notruf veranlassen (112)!
 Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
 Erste Hilfe leisten!

o Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
o Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die

Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
 Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!

Instandhaltung
 Leitern werden nur mit Originalersatzteilen repariert.
 Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt wer-

den.
 Leitern so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Feuchtigkeit, Austrocknen und Durchbie-

gen geschützt sind
Ort: Datum: Unterschrift Verantwortlicher:

Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.


